
3G-Regel
für Friseurtermine

Vollständig geimpft
Nachweis: Per Impfausweis, ein 
ähnliches Dokument oder per App 
im digitalen Impfpass (z.B. CovPass, 
Corona-Warn-App).

Getestet
Antigen-Schnelltest oder PCR-Test 
(beide max. 48 Stunden alt).
Schulpfl ichtige Kinder und 
Jugendliche gelten aufgrund Ihrer 
Teilnahme an den verbindlichen 
Schultestungen als getestete 
Personen. Als Nachweis dient der 
Schülerausweis.
Kinder bis zum Schuleintritt benötigen 
keinen Coronatest.

Genesen
Nachweis: Positives PCR-
Testergebnis. Der Test muss 
mindestens 28 Tage und darf 
höchstens sechs Monate alt sein.

3G gilt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35.


